
                          Mietvertrag für Teleskope und Zubehör 
 

Mietvertragnr._______ 

 
Vermieter                                                     Mieter 
Ferienhausvermietung Liane Zemlin        _______________________________ 
Dorfstrasse 06                                              _______________________________ 
14715 Stechow- Ferchesar                         _______________________________ 
 

1. Der Mieter versichert, dass er ein erfahrender Amateurastronom ist und ausreichend 
Erfahrungen in der Bedienung von Teleskopen und Zubehör vorweisen kann. 

 

2. Der Mieter haftet uneingeschränkt für alle Schäden an der Teleskopoptik und des 
gesamten Gerätes durch unsachgemäße Handhabung während des Mietzeitraumes. 

 

3.  Der Mieter verpflichtet sich darauf zu achten, dass jegliche Montagearbeiten, das 
Lösen von Befestigungsschrauben sowie das Anbringen des Suchers und von Filtern, 
nur bei geschlossener Teleskopspiegelabdeckung erfolgen darf. 

 

4.  Der Mieter sorgt dafür, dass das Teleskop inkl. Zubehör nach der nächtlichen 
              Beobachtung wieder in den dafür vorgesehen Schrank / Umhausung sicher verwahrt  
              wird. 
 

5. Der Mieter haftet bei dem Verlust des Mietgegenstands. Er ersetzt diesen 
Mietgegenstand in Höhe des Neuwertes.  
  

6. Wartungsarbeiten und Spiegelreinigung  darf der Mieter in keinem Fall  durchführen. 
      

7.  Eventuelle Neujustage der Optik darf der Mieter in keinem Fall durchführen. 
 

8. Dem Mieter ist es untersagt, zusätzliche Gegengewichte - als die zum dem jeweiligen 
Teleskop vorhandenen-, anzubringen.   

        

9. Der Mieter ist verpflichtet bei auftretende Funktionsstörungen und / oder Schäden 
den Vermieter umgehend zu informieren. 
 

10. Der Mieter haftet für gesundheitliche Schäden, die durch unsachgemäße 
Handhabung der Teleskope und dem Zubehör entstehen. 
 

11. Sonnenbeobachtungen sind nur dann möglich, wenn entsprechende Schutzfilter vor 
alle Teleskope, Feldstecher und Sucherfernrohre angebracht sind. Der Nutzer darf 
niemals ungeschützt in die Sonne schauen, irreparable Gesundheitsschäden bis hin 
zur Erblindung könnten die Folge sein. 
 

12. Teleskope, Feldstecher und Sucher, die zur Sonnenbeobachtung eingesetzt werden 
sollen, müssen permanent vom Mieter überwacht werden. Auf keinen Fall dürfen 
weitere Personen, besonders Kinder, mit diesen Optiken allein gelassen werden. 
 

13. Der Mieter trägt die alleinige Verantwortung dafür, dass die Sicherheitshinweise zur 
Sonnenbeobachtung beachtet werden.   

 

14. Der Mieter erkennt die Mietpreisliste uneingeschränkt an. 
 



                                 
 

Ich habe den Mietvertrag gelesen und erkenne ihn in allen Punkten an. Ich verpflichte mich 
im Besonderen, die Sicherheitshinweise zur Sonnenbeobachtung zu beachten! 
 
 

Ich habe die folgenden Mietobjekte in einem einwandfreien Zustand übernommen. 
 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________                  _______________                ______________________ 
                  Name                                                  Datum                                     Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empfangsbestätigung Vermieter 
 
Ich habe die folgenden Mietobjekte in einem einwandfreien Zustand vom Mieter 
übernommen. 
 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
_______________________                  _______________                ______________________ 
                  Name                                                  Datum                                     Unterschrift 


